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Vorbemerkungen: 

 
In seiner Sitzung am 19.05.2015 hat der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft 
die Verwaltung beauftragt, alle zwei Jahre einen Sachstandsbericht zum Altlastenkataster 
vorzulegen. Der vorgelegte Bericht beinhaltet den Sachstand bis einschließlich des Jahres 2017. 
 

Erläuterungen: 

 
Das Altlastenkataster wird im Rhein-Sieg-Kreis seit Mitte der 1980er Jahre geführt, zunächst in 
Papierform. Im Jahr 1990 waren dort  insgesamt ca. 700 Flächen aufgenommen. Im Zuge der 
Bundes- und Landesbodenschutzgesetzgebung wurde das Kataster zur Jahrtausendwende auf 
elektronische Basis umgestellt. Durch Altstandorterhebungen, die im Laufe der Jahre zunehmend 
systematisch erfolgten, hat sich die Gesamtzahl der bekannten Flächen bis 2017 auf insgesamt 
2247 erhöht. Diese Anzahl setzt sich aus 828 Altablagerungen, 1220 Altstandorten und 199 
sonstigen Flächen zusammen, siehe Abb. 1 (Anhang). 
 
Jährlich werden ca. 1000 Anfragen zum Abgleich mit Eintragungen im Altlastenkataster 
beantwortet. In der Regel stehen die Anfragen im Zusammenhang mit bevorstehenden 
Grundstücksan- und -verkäufen. 
 
Die Verteilung der Flächen auf die Gemeinden ist in Abb.2 (Anhang) dargestellt. 
 
Dabei noch nicht aufgenommen sind die Altstandorterhebungen in Wachtberg und Swisttal, 
deren Daten sich noch in der Aufarbeitung befinden. Außerdem müssen noch Nacherhebungen 
für die Städte des Kreises durchgeführt werden, da die dort in der älteren Vergangenheit 
durchgeführten Ermittlungen nicht den neuen Richtlinien des Landes entsprechen. Hierzu ist 
vorgesehen, Fördermittel des Landes zu beantragen. 
 
Die wesentlichen Daten des Altlastenkatasters werden regelmäßig über eine Schnittstelle in die 
Landesdatenbank „Fachinformationssystem Altlasten und schädliche Bodenveränderungen" (FIS 
AlBo) übertragen. Dabei wird jede Fläche sowohl hinsichtlich ihres Gefahrenpotenzials als auch 
ihrer Belastungsursache kategorisiert, siehe dazu die Tabelle „Objektarten und Qualitäts-



kategorien der Altlasten- und Hinweisflächen“ im Anhang. Die Einteilung der gesamten 2247 
Flächen in die jeweiligen Kategorien ist in der im Anhang aufgeführten Tabelle zusammen-
gefasst. 
 
Besonders bedeutende aktuelle Altlastensanierungen sind bzw. waren in der jüngeren 
Vergangenheit: 
 

- „Gauhes Wiese“, WIndeck, 2014 
 
Altlast / Schädliche Bodenveränderung* mit dauerhaften Schutz- und 
Beschränkungs- oder Überwachungsmaßnahmen 
 
Bodenaustausch auf Chrom-VI verunreinigten Bereichen im Wohngebiet, 
Projektabwicklung über den Altlastensanierungsverband NRW (AAV),  

 
- „Huwil I“, Ruppichteroth, 2015 

 
Altlast / Schädliche Bodenveränderung* mit dauerhaften Schutz- und 
Beschränkungs- oder Überwachungsmaßnahmen 
 
Bodenaustausch von mit CKW verunreinigten Bereichen der ehemaligen 
Metallverarbeitung, Flächenrecycling, Projektabwicklung durch einen Investor, 
 

 
- „Großwäscherei Ferster“, Bornheim, laufend 

 
Altlast / Schädliche Bodenveränderung* 
 
Grundwassersanierung des CKW-Schadens aus dem Reinigungsbetrieb im 
Wasserschutzgebiet Urfeld, Projektabwicklung im Rahmen der Gefahrenabwehr durch 
den Rhein-Sieg-Kreis, 

 
- „De Haer“, Troisdorf, in Planung 

 
Altlast / Schädliche Bodenveränderung* 
 
Bodensanierung eines Chrom-VI, CKW, PFC-Schadens aus der ehemaligen 
Metallverarbeitung, Flächenrecycling, Projektabwicklung über den AAV 

 
 
 
Vom Rhein-Sieg-Kreis wurden im Durchschnitt der letzten zehn Jahre (2008 bis 2017) ca. 
120.000 € pro Jahr für die Altlastenbearbeitung aufgewendet. Im gleichen Zeitraum steuerte der 
AAV insgesamt ca. 360.000 € dazu bei. 
 
 
Im Auftrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang: 



 
Abbildung 1: Fallzahlenentwicklung Altlastenkataster 1990 bis 2017 
 

 
 
 
Abbildung 2: Altlasten- und Hinweisflächen nach Städten und Gemeinden 
 

 
 



Tabelle: Objektarten und Qualitätskategorien der Altlasten- und Hinweisflächen 

  
Alt-     
ab-

lagerung 

Alt-
stand-

ort 

Betriebs-
standort 

Schadens-
fälle 

Unsach-
gemäße 
Material- 

auf-
bringung 

Immissions-           
und Über-
schwem-  
mungs-     
flächen 

Sonstige 
Ver-

dachts-
flächen 

Gesamt 

Noch keine 
Verdachtsbewertung 

213 567 7 0 2 0 6 795 

Kein Verdacht / 
keine Gefahr bei 
derzeitiger oder 

planungsrechtlich 
zulässiger Nutzung  

255 145 47 7 10 1 1 466 

Altlastverdächtige 
Fläche 

171 245 14 5 7 3 1 446 

Verdacht 
ausgeräumt 

109 109 3 5 7 4 0 237 

Altlast / schädliche 
Bodenveränderung 

20 28 9 3 2 1 1 64 

Altlast / Schädliche 
Bodenveränderung 

mit dauerhaften 
Schutz- und 

Beschränkungs- 
oder 

Überwachungsmaß-
nahmen 

43 17 6 6 2 0 2 76 

Fläche saniert ohne 
Überwachung 

15 102 17 17 2 0 1 154 

Fläche saniert mit 
Überwachung 

2 7 0 0 0 0 0 9 

Gesamt 828 1220 103 43 32 9 12 2247 

 
* Begriffserläuterungen: 
 
Altablagerung: Stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen 
Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind 
 
Altstandort: Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit 
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist 
 
Betriebsstandorte: Anlagengrundstücke mit laufendem Betrieb 
 
Schadensfälle: Grundstücke, auf denen Unfälle mit umweltgefährdenden Stoffen passiert sind 
 
Sonstige Flächen: z. B. Flächen, auf denen unsachgemäße Materialablagerungen statt-
gefunden haben 
 
Schädliche Bodenveränderung: Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit herbeizuführen  
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